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d Ancona Perugia Orvieto, Sabina Spo
leto Cistro und Roneiglione

Außerdem gehoren dem Pabste die Neben
lander: das Herz Benevento in Neapolis, und
die Graffschaft Avignvn und Venaißin in
Franlreich

Zweyter Abschnitt.
Burgerliche Verfassung.

—oc—
Der Pabst ist ein monarchischer Re Regie

gent, dessen Gewalt nur Nebenumstande ein rungsf.
schranken.

Wir betrachten hier den Pabst auf keine Art
als Oberhaupt der catholischen Kirche, son
dern blos als Furst eines italienischen Staats.
Als solcher hat seine Gewalt immer zugenom
men, jemehr die Großen seines Staats ge
schwacht und unterworsen sind welches beson
ders von Alexander iv und Sixtus v geschah.
Die Gruudgesetze gehen zwar den Cardinalen
Antheilan der Regierung/ den aber kluge Pabste
sehr einschranken.

Diese Cardinalo, ursprunglich die Priester
der romischen Kirchen, machen das hochste geist
liche Collegium jn der catholischen Kircht aus, dem
mehrere Pabste und zuletzt Sixtus . die jetzige
Form gegeben. Es bestehet nach derselben aus

70 Personen/ die aber selten vollzahlis nun


